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Die Überführung von öffent-
lichen Versorgungseinrichtun-
gen wie Krankenhäusern,

Energieversorgern oder Verkehrsbetrie-
ben aus kommunaler Trägerschaft in pri-
vatrechtliche Organisationsformen er-
scheint in Zeiten leerer öffentlicher Kas-
sen zunehmend als eine Art Patentrezept.
Um dringend benötigte Investitionen
überhaupt tätigen zu können oder allein
den laufenden Unterhaltungsaufwand
der oftmals teuren Versorgungseinrich-
tungen zu finanzieren, ist eine Privatisie-
rung für Kommunen mitunter der letzte
Ausweg. Daher spezialisieren sich privat-
rechtliche Unternehmen verstärkt auf
den Erwerb von Einrichtungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und auf
deren Transformation in profitable
Organisationsformen. Etwa im Kran-
kenhaussektor lässt sich dies gut beob-
achten. Häufig gründen jedoch Gebiets-
körperschaften oder Zusammenschlüsse
von Gebietskörperschaften selbst privat-
rechtliche Unternehmen, um ihre bishe-
rigen Regiebetriebe oder Eigenbetriebe
durch diese mit unternehmerischer Aus-
richtung betreiben zu lassen. Der kom-
munale Einfluss bleibt hier dennoch
vollständig erhalten. Der anwaltliche Be-
rater, der solche Vorgänge beratend und

gestaltend begleitet, sieht sich hierbei ge-
rade im Arbeitsrecht mit vielfältigen
spannenden und komplexen Fragestel-
lungen konfrontiert, deren sachgerechte
Lösung meist unabdingbare Vorausset-
zung für das Gelingen jedes Privatisie-
rungsprojekts ist. 

Dreh- und Angelpunkt: § 613 a BGB

Im Vordergrund steht dabei die Aufgabe,
die betroffene Belegschaft und die Beleg-
schaftsvertretungen beim Wechsel aus
dem vergleichsweise starren Dienstrecht
des öffentlichen Dienstes in die Beschäf-
tigungsbedingungen der Privatwirt-
schaft zu begleiten. 

Die Brücke dorthin wird in aller Regel
durch § 613 a BGB gebaut. Die §§ 168
ff. UmwG erlauben die Ausgliederung
von Unternehmen, die von einer Ge-
bietskörperschaft betrieben werden, aus
dem Vermögen dieser Körperschaft zur
Aufnahme durch eine juristische Person
des Privatrechts, sofern dem keine bun-
des- oder landesrechtlichen Regelungen
entgegenstehen. Wird dieser Weg be-
schritten, so gelangt man über § 324
UmwG zu § 613 a BGB. Dessen Rege-
lungen finden aber unstreitig auch
dann Anwendung, wenn ein Betrieb

oder Betriebsteil im Weg der Singular-
sukzession an einen privaten Investor
veräußert wird. 

In der Regel empfiehlt es sich, die viel-
fältigen Rechtsfolgen des § 613 a BGB
durch Abschluss eines Personalüberlei-
tungs-Tarifvertrags zwischen dem/den
übertragenden Rechtsträger(n), dem
übernehmenden Rechtsträger und
der/den zuständigen Gewerkschaft(en)
zu konkretisieren.

Bei Betrieben in öffentlicher Träger-
schaft sind die Beschäftigungsbedin-
gungen in aller Regel tarifvertraglich
geregelt, beispielsweise durch den BAT,
der zum 1. Oktober 2005 durch den
TVöD abgelöst werden soll. Ein privat-
rechtlich organisierter Investor wird
vielfach das Tarifrecht des öffentlichen
Dienstes nicht fortgelten lassen wollen,
sondern die Anwendung aus seiner
Sicht günstigerer Regelungen anstre-
ben, beispielsweise die eines maßge-
schneiderten Haustarifvertrags. Den
Weg dorthin ebnet § 613 a Abs. 1 Satz
3 BGB, wonach bereits vor Ablauf der
Jahresfrist des § 613 a Abs. 1 Satz 2
BGB die tariflich geregelten Rechte und
Pflichten geändert werden können,
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wenn diese bei dem neuen Inhaber
durch Rechtsnormen eines anderen Ta-
rifvertrags geregelt werden. Die Aus-
handlung solcher Haustarifverträge ist
für den arbeitsrechtlichen Berater eine
besondere Herausforderung, da die Ge-
werkschaftsseite bei Privatisierungen in
öffentlicher Trägerschaft i.d.R. auf Fort-
geltung des öffentlichen Dienstrechts
drängt.

Verhandlungsgeschick und 

eine gute Übersicht 

Dies ist jedoch bei weitem nicht der ein-
zige Punkt, über den eine Einigung mit
den beteiligten Gewerkschaften zu erzie-
len ist. Dient die zu privatisierende Ein-
richtung karitativen, erzieherischen oder
wissenschaftlichen Bestimmungen, ist zu
prüfen, ob der übernehmende Rechtsträ-
ger den Tendenzschutz gemäß § 118
BetrVG in Anspruch nehmen kann.
Dies führt zu weit reichenden Ein-
schränkungen der Mitbestimmungsrech-
te des Betriebsrats und zum Wegfall der
Arbeitnehmermitbestimmung im Auf-
sichtsrat, vgl. §§ 1 Abs. 4 Mitbestim-
mungsgesetz, 1 Abs. 2 Nr. 2 Drittelbe-
teiligungsgesetz. 

Befindet sich die Einrichtung in einer
akuten Finanznot, wird mit den Ge-
werkschaften über den Abschluss zeitlich
befristeter Notlagen- oder Zukunftssi-

cherungs-Tarifverträge zu verhandeln
sein. Diese sehen den temporären Ver-
zicht auf Entgeltbestandteile und ggf.
Einschnitte beim Urlaub und bei der be-
trieblichen Altersversorgung als Sanie-
rungsbeitrag der Beschäftigten vor. Im
Gegenzug verpflichtet sich der Arbeitge-
ber für die Dauer der Laufzeit zum Ver-
zicht auf den Ausspruch betriebsbeding-
ter Kündigungen und kommt den Ar-
beitnehmervertretern in Fragen der Mit-
bestimmung entgegen. 

Andere regelungsbedürftige Punkte sind
etwa die Fortgeltung von Dienstverein-
barungen und Verwaltungsanordnun-

gen, die Struktur und Größe der zukünf-
tig bestehenden Mitarbeitervertretungen
oder die eventuelle Durchführung von
Outsourcing-Maßnahmen (z.B. Ausglie-
derung von Reinigungsdiensten, Kanti-
nenbewirtschaftung, Wäschereien etc.). 

Eine besondere Herausforderung bedeu-
tet die Handhabung der Zusatzversor-

gung im öffentlichen Dienst. Die Ein-
standspflicht für Versorgungsanwart-
schaften und Ansprüche kann für den
privaten Investor das größte finanzielle
Risiko bedeuten. 

Sind in der Einrichtung auch Beamte be-
schäftigt, ist ferner über das Instrument
der Zuweisung gemäß § 123 a BRRG
nachzudenken. 

Zu den wichtigsten Eigenschaften, die
ein arbeitsrechtlicher Berater bei Priva-
tisierungsprojekten mitbringen sollte,
zählen Verhandlungsgeschick, Organi-
sationstalent, umfassende materielle Ar-
beitsrechtskenntnisse – insbesondere im
Bereich des § 613 a BGB wie auch im
öffentlichen Dienstrecht – und nicht
zuletzt Teamfähigkeit. Schließlich sind
bei Privatisierungsprojekten auch ande-
re Berater beteiligt, die sich um um-
wandlungsrechtliche, gesellschaftsrecht-
liche und steuerliche Fragestellungen zu
kümmern haben. In solchen Fällen ar-
beitet Raupach & Wollert-Elmendorff
bei Privatisierungsprojekten vielfach
mit Experten des Kooperationspartners
Deloitte aus den Bereichen Consulting,
Wirtschaftsprüfung und Steuerbera-
tung zusammen. Eine koordinierte und
aufeinander abgestimmte Herangehens-
weise aller Beteiligten ist für den Pro-
jekterfolg unabdingbar. 
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